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Stadtwerke können Gaspreiserhöhungen gegenüber Kunden nicht durch­
setzen

Gaspreiserhöhungen der STADTWERKE ESSUNGEN GMBH & CO. KG unbillig Im Sin­
ne des § 3158GB und damit unwirksam, Urteil des Amtsgerichts Essllngen vom
14.05.2008·1 C 1906/07·

Sehr geehrte Damen und Herren,

in obiger Angelegenheit ertauben wir uns, Ihnen anliegend eine Presseer1<lärung un­

serer Kanzlei zu übermitteln.

Die von den $TADlWERKEN ESSLINGEN geltend gemachten Gaspreiserhötlungeo wur­

den diesen nicht zugesprochen und die Erhöhungen als unbillig bewer1et. Diese sind

damit unwirksam.

Nach Kenntnis des Unterzeichners handelt es sich um das erste Urteil in Baden­

Württemberg, bel dem die Unbilligkeit von Gaspreiserhöhungen festgestellt wurde.

Das Urteil kann Ihnen unverzüglich in anonymisierter Form bei Bedarf übersandt wer~

den. Der Unterzeichner steht Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne ZU! Verffigung.
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Pressemitteilung

Gaspreiserhöhungen der Stadtwerke Esslingen unwirksam

Das Amtsgericht Esslingen hat In dem Verfahren 1 C 1906/07 mit Urteil vom 14. Mai

2008 enlschieden, dass die Gaspreiserhöhungen der Stadtwerke Esslingen GmbH &

Co. KG seit dem Jahr 2005 bis einschließlich des Jahres 2007 unbillig und damit von

den Kunden nichl hinzunehmen sind, sofern sie diesen widersprochen haben.

In dem vom Amtsgericht Esslingen nunmehr entschiedenen Fal wurden die Kunden

auf Zahlung rückständiger Rechnungsbeträge verklagt. Diese hatten jeder erfolgten

Gaspreiserhöhung seil Anfang 2005 widersprochen.

Auf die Klage der Stadtwerke Essllngen hat das Amtsgericht Esslingen sämlHche seit

Anfang 2005 erfolgten Gaspreiserhöhungen als unblmg und damit von den Kunden als

nicht hinzunehmend eingestuft.

Die Sladtwerke Esslingen behaupteten, dass die Bezugspreisemöhungen beim Gas

nicht durch Kostenerspamisse in anderen Bereidl ausgeglichen werden konnten. Dies

zu beweisen gelang ihnen nach Überzeugung des Gerichts jedoch nicht. Dies wäre

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) jedoch Voraussetzung für

eine wirksame Erhöhung.

•Das Amtsgericht Ess1ingen hat die bestehende RechtsprectJung des Bundesgerichts­

hofes konsequent angewandt und den Stadtwerken abverlangt. dass sie auch zu vor­

handenen rückläufigen Kosten im Unternehmen, die sich auf die Gaspreisbesllmmung

gegenüber den Kunden auswirken, Stellung beziehen", so der die Beklagten vertreten­

de Rechtsanwalt Dr. Karsten Kensbock aus Esslingen sm Neckar.

•Oie widersprüchlichen Angaben der Stadtwerke Esslingen über Personal- und Maten­

aJaufwand bei der Offenlegung ihrer Kosten sowie erheblich zurilckgegangene Investi­

tionen im Untemehmen der Stadtwerke in den letzten Jahren führten dazu, dass die

Stadtwerke die Billigkeit ihrer einseitigen Preiserhöhungen nicht darlegen konnten". so

Rechtsanwall Cr. Kensbock.
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Das Urteil sieht auch nicht in Widerspruch zu dem bereits in der Öffentlichkeit bekaM­

ten Urteil des Amtsgerichts Esslingen 4 C 1498107, denn dort lag der Entscheidung ein

anders gestatteter Sachverhalt zugrunde, insbesondere wurden in diesem VerfalYen

von den Parteien die wirtschaftlichen Gesichtspunkte der Einsparungen nicht berück­

sichtigl

Das nach Ansicht von Rechtsanwalt Dr. Kensbock In Einklang mit der höchslrichlerli­

ehen Rechtsprechung stehende Urteil des Amtsgerichts Esslingen bielet nun zahlrei­

chen Kunden der Stadtwerke Esstingen die Möglichkeit, sich noch erfolgreich gegen

die erfolgten Gaspreiserhötlungen zur Wehr zu salzen, sofern sie diesen In der Ver­

gangenheit widersprochen haben.

Soweit ersichtlich handelt es sich um das erste Urteil in Baden-Wiirttemberg, welches

Gaspreiserhöhungen als unbillig und damit unwirksam im Sinne des Gesetzes fest·

stellt.

Or. Karsten Kensbock
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